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Gemeinderatssitzung  – Protokollauszug 
Bei der am 19.09.2019 abgehaltenen Gemeinderatssitzung wurden die unten stehenden 

Punkte behandelt und die Beschlüsse einstimmig wie folgt gefasst: 
 

Punkt 1) Der Prüfbericht des Prüfungsausschusses für das 2. Quartal 2019 wurde vorgetragen 

und von den Gemeinderäten zur Kenntnis genommen. 
 

Punkt 2) Die durch die Novellierung der oö. Gemeindeordnung notwendige Änderung der 

Geschäftsordnung für Kollegialorgane wurde einstimmig beschlossen. 
 

Punkt 3) Um den gesetzlichen Vorlagen zu entsprechen wurde der Beschluss für eine 

Hundeabgabenordnung einstimmig gefasst. 
 

Punkt 4) Es wurde die Auflassung der öffentlichen Straße auf dem Grundstück 2473, KG 

Altschwendt, (Nebenstraße in Altenseng) einstimmig beschlossen. 
 

Punkt 5) Einstimmig beschlossen wurde der Kaufvertrag über den Verkauf des oben 

angeführten Grundstückes, an die Ehegatten Grillneder. 
 

Punkt 6) Es wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst zu den Anwesen Urleinsberg 1, 2, 3 und 

zum Anwesen Rödham 28 ein Abwasserentsorgungssystem,  zu errichten. 
 

Punkt 7) Allfälliges – Keine Anträge! 

_________________________________________________________________________ 

 
herz.gesund.leben: 
Gesundheitsrisiko hoher Blutdruck 
 

In Österreich hat jede/er Vierte einen zu 
hohen Blutdruck, im höheren Lebensalter 
ist es sogar jede/jeder Zweite. Ein 
dauerhaft zu hoher Druck in den Arterien 

ist für Herz, Gehirn, Aorta und große Arterien sowie Nieren und Augen gefährlich. Nur bei 
normalen oder niederen Blutdruckwerten bleiben die Gefäße elastisch und durchgängig. 
 
Bluthochdruck gilt als entscheidender Wegbereiter der Arterienverkalkung: Die Blutgefäße 

werden starrer, ihre Innenhaut entzündet sich, und es bilden sich Ablagerungen. Das 

verschlechtert die Durchblutung, und der Herzmuskel muss mehr Kraft aufwenden, um das 

Blut durch die Gefäße zu pumpen. Langfristig kann Bluthochdruck zu einem Herzinfarkt oder 

Schlaganfall und vielen anderen gesundheitlichen Problemen führen. Probleme, die sich 

vermeiden lassen, wenn Bluthochdruck frühzeitig erkannt und behandelt wird. 
 

Den eigenen Blutdruck kennen 
Ein erhöhter Blutdruck ist meistens nicht zu spüren. Daher ist regelmäßiges Blutdruckmessen 

so wichtig. Es werden immer zwei Werte gemessen. Der obere (systolische) Wert entsteht, 

wenn sich die linke Herzkammer zusammenzieht und das Blut in die Blutgefäße gepumpt wird. 

Der untere (diastolische) Blutdruckwert zeigt die Entspannungsphase des Herzens an. Bei der 

Selbstmessung zu Hause sollten die Werte bei maximal 135/85 liegen. Als optimaler 

Blutdruckwert gilt derzeit sogar 120/80. Ein erhöhter Blutdruck liegt auch dann vor, wenn nur 

der obere oder der untere Wert erhöht ist. 
 

Gesunder Lebensstil – es lohnt sich 
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Eine gesunde Lebensweise ist das wichtigste und wirksamste Mittel gegen Bluthochdruck. Eine 

leichte Hypertonie kann dadurch auf normale Werte sinken, bei einer schweren Form kann 

erreicht werden, dass weniger Medikamente genommen werden müssen. 

• Eventuell vorhandenes Übergewicht abbauen 

• Ausgewogen ernähren und mit Kochsalz sparen 

• Stress abbauen regelmäßige Pausen im Tagesablauf einlegen 

• Wenig Alkohol trinken 

• Nicht rauchen 

• Regelmäßig bewegen 

Quellen: www.gesundheit.gv.at, www.diabetes-ratgeber.net  
_________________________________________________________________________ 

 
SCHNEERÄUMPFLICHTEN AUF GEHSTEIGEN, USW. NACH STRASSEN-VERKEHRSORDNUNG 
IN AUSZÜGEN:  § 93 StVO Pflichten der Anrainer.  

 
(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in 

Ortsgebieten, ausgenommen die 

Eigentümer von unverbauten, land- und 

forstwirtschaftlich genutzten 

Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, 

dass die entlang der Liegenschaft in einer 

Entfernung von nicht mehr als 3 m 

vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Gehsteige und Gehwege 

einschließlich der in ihrem Zuge 

befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von 

Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein 

Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern 

und zu bestreuen.  

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewächten oder 

Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten 

entfernt werden. 

(3) Durch die in den Abs. 1 und 2 genannten Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht 

gefährdet oder behindert werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen 

abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise zu kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf 

Bedacht zu nehmen, dass der Abfluss des Wassers von der Straße nicht behindert, 

Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt werden. 

 (5) Andere Rechtsvorschriften, insbesondere das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, 

werden durch die Abs. 1 bis 4 nicht berührt. Wird durch ein Rechtsgeschäft eine Verpflichtung 

nach Abs. 1 bis 3 übertragen, so tritt in einem solchen Falle der durch das Rechtsgeschäft 

Verpflichtete an die Stelle des Eigentümers. 

(6) Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf die Straße ist eine 

Bewilligung der Behörde erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die 

Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt. 

 (Ergänzend: Weiters umfasst die Schneeräumungspflicht nach § 93 StVO auch die Abfuhr 
der Schneeanhäufungen und zwar nicht nur hinsichtlich des witterungsbedingt dort 
liegenden Schnees, sondern auch auf den durch einen Schneepflug der Straßenverwaltung 
auf den Gehsteig verbrachten Schnee (VwGH 28.10.1988, 88/18/0314).) 
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BAUM-  UND STRAUCHSCHNITT ENTLANG ÖFFENTLICHER STRASSEN 
 
Oft ragen Äste von Sträuchern und Bäumen von Privatgrundstücken in den Lichtraum von 

Gemeindestraßen und Güterwegen. Um das erforderliche Lichtraumprofil zu wahren, sind 

überragende Teile der Äste zu entfernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundeigentümer werden hiermit aufgefordert: 

• Äste, Sträucher und Hecken entlang eines Gehsteiges bis zur Grundgrenze auf einer 

Höhe von  2,50 m 

• und entlang einer Straße 0,75 m vom Bankett entfernt und bis auf eine Höhe von 

4,50 m zurückzuschneiden. 

Laut StVO dürfen Äste von Bäumen, Sträucher, Hecken und dergleichen nicht die 

Verkehrssicherheit beeinträchtigen beziehungsweise die freie Sicht behindern. Durch 

überhängende Äste kommt es bei der Benützung der Gehsteige und Straßen, z.B. beim 

Abholen der Mülltonnen zu Behinderungen und fallweise Beschädigungen der Fahrzeuge. Für 

Schäden an den Fahrzeugen werden die Grundeigentümer verantwortlich gemacht. 

Beachten Sie beim Rückschnitt, dass Pflanzen zum Licht immer rasch nachwachsen. Denken 

Sie an unsere Mitarbeiter und die Firmen, die sich bemühen, ihre Arbeit ordnungsgemäß zu 

erledigen bzw. zu Ihrer Zufriedenheit durchzuführen. 

Um einer Mithaftung bei Unfällen und Beschädigungen zu entgehen, sind diese Maßnahmen 

des Rückschnittes unbedingt einzuhalten bzw. vom Grundeigentümer zu veranlassen. 

Ein gefahrloses Benützen der Straßen, Wege und Gehsteige insbesondere der Zu- und 

Ausfahrten sowie bei Kreuzungen hilft jedem. In diesem Sinne bitten wir um Ihre Mithilfe die 

Straßen und Gehwege in der Gemeinde sicher zu  gestalten. 

Auszug aus der Straßenverkehrsordnung 1960 
 

Bäume und Einfriedungen neben der Straße 

(1) Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und 

dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den 

Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs oder 

welche die Benutzbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem 

Straßenverkehr dienenden Anlagen, z.B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, 

beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen. 
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BREITBANDINFORMATION 
Wie bereits im letzten Bürgermeisterbrief angekündigt, war es notwendig für die Umsetzung 

des FTTH – Glasfaser der Energie AG im Ortsgebiet der Gemeinde Altschwendt eine 

Mindesteilnehmerzahl 

von 60 zu erreichen. 

Genau diese Anzahl an 

fixen Verträgen konnte 

bis dato erreicht 

werden. Nun steht der 

Ausbaumaßnahme 

nichts mehr im Weg und 

alle Möglichkeiten der 

Digitalisierung können 

ausgeschöpft werden. 

Je nach Auslastung der 

Energie AG wird der 

Projektstart voraus-

sichtlich 2021 sein. Von 

Seiten der Betreiber-

firma wird voraus-

sichtlich nächstes Jahr 

ein Hausbesuch stattfinden, bei dem die Umsetzung des Hausanschlusses besprochen wird. 

Es wäre gut, wenn bereits jetzt von Ihrer Seite überlegt würde, wie und wo die 

Anschlussleitung ins Haus optimal erfolgen könnte.  

Besonderer Dank an alle Aktivisten des Gemeinderates für die Vertragssammlung über die 

Parteigrenzen hinweg.  
 

STATUSBERICHT GLASFASER IN DEN ORTSCHAFTEN AUSSERHALB DES ORTSGEBIETES  
Nach derzeitigem Wissensstand erfolgt die „Einblasung“ der Glasfaserleitung im November 

oder Dezember 2019. Laut Info der Betreiberfirma FIBER-Service OÖ Gmbh befindet sich die 

Vergabe noch immer im Ausschreibungsprozess des zukünftigen Providers.  

_________________________________________________________________________ 

 
SILOFOLIENSAMMLUNG am Dienstag den 5. November 

2019, von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr beim Bauhof der 

Gemeinde Altschwendt. 

________________________________________________ 

 
ABHOLUNG BIO-
ABFALLSÄCKE 

Die Bio-Abfallsäcke 

werden jeden Dienstag, ab 07:00 Uhr  (wenn Feiertag, 

nächster Werktag) abgeholt. Aufgrund von Geruchs- 

und Ungezieferbelästigungen bzw. Nachnässen der 

Abfallsäcke werden Sie ersucht, diese zeitnah, das heißt 

frühestens am Vortag bereit zu stellen.  

 
ACHTUNG – TERMINÄNDERUNG – ABHOLUNG BIO-SÄCKE: 
MONTAG, 23. DEZEMBER!!! 
MONTAG, 30. DEZEMBER!!! 


